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1. Kapitel:   Goodwill im Rahmen des Praxiskaufs

I. Bedeutung und Definition des Goodwills

1. Die Bedeutung des Goodwills beim Praxiskauf

Beim Praxiskauf XE "Praxiskauf"  geht es nicht nur darum, einzelne Gegenstände und Rechte zu erwerben. Angestrebt wird vielmehr, eine Praxis als organisatorische Einheit – als lebenden Organismus – zu übertragen. Dieser Organismus ist nicht bloss die Summe aller Gegenstände und Rechte.

Das Wesen der Praxis wird von den immateriellen Werten geprägt: den Beziehungen zu Kunden, dem Wissen und der Erfahrung der Mitarbeiter, der Lage der Räumlichkeiten, der Organisation der Praxis, etc. Dieser – beim Praxiskauf zentrale – Komplex wird mit dem Begriff Goodwill angesprochen.

2. 
Der Begriff Goodwill

Diese Arbeit geht von einem weitgefassten Verständnis von Goodwill aus. Goodwill XE "Goodwill"  wird demnach – betriebswirtschaftlich gesprochen – als immaterieller Wert XE "immaterieller Wert"  eines Unternehmens verstanden. Goodwill ist der Mehrwert über dem Substanzwert, d.h. die Differenz zwischen dem Gesamtwert und dem Substanzwert XE "Substanzwert"  eines Unternehmens. Dieser ideelle Unternehmenswert kann durch unterschiedlichste, unkörperliche Werte gebildet werden: Ruf, Klientel, Personal, Organisation, etc.

In der älteren Rechtsprechung findet sich der gleiche Ansatz. Gemäss Qbergericht Appenzell‑Ausserrhoden wird «unter Goodwill im engeren Sinn insbesondere eine treue Stammkundschaft verstanden.Weiter gehören zum 
ide​ellen Geschäftswert langfristige Lieferungsverträge, Auftragsbestände, Quotenbeteiligungen bei Kartellen, günstiger Standort, guter Ruf der Firma, Kreditwürdigkeit, geordnete interne Verhältnisse (reibungslose kaufmännische und technische Organisation XE "Organisation" , geschulter Mitarbeiterstab, Geschäftgeheimnisse)».
 BGE 119 II 222 definiert den Goodwill als «wirtschaftlichen Wert, der für den Übernehmer eines Betriebs in der Chance besteht, die bisherigen Kunden für sich zu gewinnen und sich so eine Grundlage für sein eigenes Unternehmen zu schaffen»
. Herrli bezeichnet den Goodwill als Façonwerte XE "Façonwerte" 
; unter diese fallen die Kundschaft, der Kredit, die Geschäftsgeheimnisse und die Organisation
. Einige Autoren grenzen den Goodwill hingegen von der Kundschaft eines Unternehmens ab
. Andere verstehen unter Goodwill aber gerade die Kundschaft
.

A. Definition des Goodwills

Ferner findet sich beispielsweise die Beschränkung des Begriffs Goodwill auf den Ruf des Unternehmens bei Kunden, Lieferanten, etc.
. Diese Ansätze sind z.T. aufwandbezogen und z.T. ertragsbezogen. Der aufwandbezogene Ansatz geht von dem aus, was in die unköperlichen Praxiswerte (Organisa​tion, Ausbildung und Kundenbeziehungen, etc.) investiert wurde; ertragsbezogen ist ein Ansatz, der darauf abstellt, was alles durch Ausschöpfen dieser Werte, insb. der bestehenden und zukünftigen Kundenbeziehungen, herausgeholt werden kann. Häufig wird im Zusammenhang mit dem Goodwill auch von «rein tatsächlichen, wirtschaftlichen Vorteilen»
, «unkörperlichen Geschäftswerten», «Chancen»
 und «faktischen Vorteilen»
 gesprochen. Das Verhältnis dieser Begriffe zum Ausdruck Goodwill wird meist nicht geklärt
. Nach folgender Definition ist Goodwill der «Wert, der sich nicht in der Praxiseinrichtung widerspiegelt, sondern sich aus der Zusammenfassung aller Möglichkeiten, Chancen und Beziehungen einer gut eingeführten, allgemein bekannen Praxis mit einem festen Patientenstamm ergibt»
. Nach Wollny und Westermann sind unter Goodwill die unkörperlichen Werte, für die ein Zuschlag beim Verkauf eines Unternehmens gezahlt wird, zu verstehen
.

II. 
Einzelne Elemente des Goodwills

Kaiser/Wollny postulieren schliesslich, den Begriff Goodwill für die freiberufliche Praxis XE "freiberufliche Praxis"  zu vermeiden
: Dieser sei nur für die kaufmännischen Unternehmen gebräuchlich. Zur Unterscheidung von diesen solle statt dessen der Begriff Praxiswert geprägt werden. Dieser Meinung soll nicht gefolgt werden: Zum einen kann die freiberufliche Praxis in der Schweiz ein kaufmännisches Unternehmen sein
; zum anderen wird die begriffliche Verwirrung um den immateriellen Wert noch grösser, wenn ein neuer Begriff eingeführt wird. Im Zusammenhang mit der freiberuflichen Praxis hat sich der Begriff Goodwill schon eingeprägt
. Am Begriff Goodwill ist m.E. festzuhalten. Goodwill, verstanden als immaterieller Wert eines Unternehmens, kann in vielfältigster Hinsicht unkörperliche Werte umfassen.

3. Kundschaft

Hier sollen die bei einer Praxis im Vordergrund stehenden immateriellen Werte zur Veranschaulichung beschrieben und in die fünf Hauptgruppen: Kundschaft, Mitarbeiter; Organisation, Lage und Ruf eingeteilt werden. Dabei ist zu beachten, dass sich die einzelnen Elemente wechselseitig beeinflussen und überschneiden und nicht immer alle vorliegen müssen.

B. Mitarbeiter

Die Beziehung zu den Kunden ist von zentraler Bedeutung. Von ihnen hä.ngt der Ertrag der Praxis und damit ihr Fortbestand ab. Eine Praxis kann einen mehr oder weniger grossen Stamm fester Kunden und entsprechend einen grösseren oder kleineren Anteil sog. Laufkundschaft haben. Die Kundschaft kann auch hinsichtlich Gross‑ oder Kleinkunden unterschiedlich strukturiert sein. Kundschaft ist eine wesentliche Grundlage der Praxis. Durch sie kann der Freiberufler tätig werden. Insofern nimmt die Kundschaft allein ihrer Wichtigkeit wegen eine Sonderstellung ein. Dazu kommt die Schwierigkeit, dass die Kundschaft nicht “gekauft” werden kann. Eine natürliche Person hat die Freiheit, seinen Arzt oder Anwalt frei zu wählen. So entzieht sich die Kundschaft der Beherrschbarkeit bzw. Verfügbarkeit. Da im Praxiskaufvertrag XE "Praxiskaufvertrag"  nicht vereinbart werden kann, dass die Kunden Aufträge mit dem Nachfolger eingehen, muss die Vereinbarung anderen Inhaltes sein
.

a) Organisation

Der Arzt oder Anwalt hat ein Interesse daran, Kundschaft für sich zu gewinnen, um auf diese Weise seine Tätigkeit ausführen zu können. Da Freiberufler keine oder nur in beschränktem Masse Werbung betreiben dürfen, bleibt ihnen nur der Weg der Mund-zu-Mund-Propaganda oder derjenige, von einem anderen Freiberufler Kunden übernehmen zu können. Die Übernahme bedeutet konkret, dass der Freiberufler für den Kunden innerhalb eines Auftrages tätig werden kann.
aa) Lage
Die Kundschaft ist ein Teil des Goodwills i.S. des immateriellen Wertes der Praxis. Sie darf jedoch nicht mit diesem gleichgesetzt werden
. Z.T. wird die Kundschaft als einziger unkörperlicher Geschäftswert angesehen, der im Rahmen des Praxiskaufes übertragen werden muss
. Diese Sichtweise verkennt, dass eine freiberufliche Praxis auch andere immaterielle Werte hat, die zusammen mit der Praxis übertragen werden, wie der Standort oder die Organisation. Die Kundschaft ist ein gleichberechtigtes Element XE "gleichberechtigtes Element"  des Gesamt-Goodwills. Sie nimmt lediglich im Zusammenhang mit der Übertragung der Praxis eine Sonderstellung ein. Für das gute Funktionieren einer Praxis sind die Mitarbeiter des Praxisinhabers oft von entscheidender Bedeutung
.

ab) Überschrift 6 Forts. von aa)
Die Kundschaft ist ein Teil des Goodwills i.S. des immateriellen Wertes der Praxis. Sie darf jedoch nicht mit diesem gleichgesetzt werden
. Z.T. wird die Kundschaft als einziger unkörperlicher Geschäftswert angesehen, der im Rahmen des Praxiskaufes übertragen werden muss
. Diese Sichtweise verkennt, dass eine freiberufliche Praxis auch andere immaterielle Werte hat, die zusammen mit der Praxis übertragen werden, wie der Standort oder die Organisation. Die Kundschaft ist ein gleichberechtigtes Element XE "gleichberechtigtes Element"  des Gesamt-Goodwills. Sie nimmt lediglich im Zusammenhang mit der Übertragung der Praxis eine Sonderstellung ein. Für das gute Funktionieren einer Praxis sind die Mitarbeiter des Praxisinhabers oft von entscheidender Bedeutung
.

ac) Forts. von bb)
Die Kundschaft ist ein Teil des Goodwills i.S. des immateriellen Wertes der Praxis. Sie darf jedoch nicht mit diesem gleichgesetzt werden
. Z.T. wird die Kundschaft als einziger unkörperlicher Geschäftswert angesehen, der im Rahmen des Praxiskaufes übertragen werden muss
. Diese Sichtweise verkennt, dass eine freiberufliche Praxis auch andere immaterielle Werte hat, die zusammen mit der Praxis übertragen werden, wie der Standort oder die Organisation. Die Kundschaft ist ein gleichberechtigtes Element XE "gleichberechtigtes Element"  des Gesamt-Goodwills. Sie nimmt lediglich im Zusammenhang mit der Übertragung der Praxis eine Sonderstellung ein. Für das gute Funktionieren einer Praxis sind die Mitarbeiter des Praxisinhabers oft von entscheidender Bedeutung
.
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� 	Urteil des Obergerichts AR vom 1. 3. 1971 = SJZ 69 (1973), 226.


�	BGE11911224.


�	Ein derartiger Ausdruck schürt m.E. die begriffliche Verwirrung. Er hat sich denn auch nicht durchgesetzt. Beachte jedoch Herrli's (S. 34) Kritik an der Terminologie.


�	Herrli, S. 44.


�	So Koller, Basler K., Art. 184 OR N 12; Soergel/Huber, § 433 N 32; 


	Hölters/Semmler TeilVIN39a.


�	So zumindest bei der Übertragung des Goodwill: Giger, BK, Art. 184 OR N 23; BGE 119 II 222.


�	So Beisel/Klumpf N 136; Hommelhoff, Sachmängelhaftung, S. 16.


�	Schönle, ZK, Art. 184 OR N 66; a.M. Cavin, S. 10.


�	Meier-Hayoz, Systematischer Teil zu Art. 641–654 ZGB N 161.


�	Giger, BK, Art. 184 OR N 23.


�	Insb. wird nicht klar, ob es sich um Synonyme oder lediglich um Teilbereiche von Good�will handelt. Der von Herrli (S. 34 ff.) nach einer ausführlichen Kritik der Terminologie vorgeschlagene Begriff Façonwert soll hier nicht übernommen werden; der Begriff Good�will hat sich zu sehr eingeprägt.


�	Hier bezüglich Arztpraxen Narr, Ideeller Wert, S. 123; ebenso der FMH Service: Be�triebswirtschaftliche Apekte der Praxisübergabe/�übernahme, 1.3.


�	Vgl. Wollny, S. 185 N 489; so auch Westermann, § 433 N 10.


�	So Kaiser/Wollny, S.56 N 142; vgl. auch Wehmeier, N 321 und Wollny, S.470 N 2081, die den Begriff Praxiswert verwenden.


�	Vgl. Kapitel 1 § 2 III. (Rechtsformen der Praxis).


�	Rech. Ber. OG SO 1949, 147 ff.; siehe auch Schönle, ZK, Art. 184 OR N 63 ff.; Koller, Art. 184 OR N 12.


�	Kundschaft und Klientschaft werden als Synonyme behandelt. Sie umfassen die Patienten des Arztes resp. die Mandanten des Anwalts. Im übrigen können die Ausführungen über einen Berufsstand auch für den anderen gelten; es sei denn es wird speziell darauf hingewiesen, dass nur der Arzt� oder nur der Anwaltsberuf gemeint ist.


�	Dazu Kapitel 3 § 2 II. (Übertragbarkeit der einzelnen Goodwillelemente: 1. Kundschaft). 


�	So aber Giger, BK, Art. 184 OR N 23.


�	Soergel/Huser, § 433 N 36; Emmerich, § 1 N 11; Beisel/Klumpf, N 162; Kaiser/�Wollny, S. 56 N 142.


�	Dazu Kapitel 3 § 2 II. (Übertragbarkeit der einzelnen Goodwillelemente: 1. Kundschaft). 


�	So aber Giger, BK, Art. 184 OR N 23.


�	Soergel/Huser, § 433 N 36; Emmerich, § 1 N 11; Beisel/Klumpf, N 162; Kaiser/�Wollny, S. 56 N 142.


�	Dazu Kapitel 3 § 2 II. (Übertragbarkeit der einzelnen Goodwillelemente: 1. Kundschaft). 


�	So aber Giger, BK, Art. 184 OR N 23.


�	Soergel/Huser, § 433 N 36; Emmerich, § 1 N 11; Beisel/Klumpf, N 162; Kaiser/�Wollny, S. 56 N 142.
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